
Förderrichtlinien für die Jugendarbeit  
Geändert am 21. Januar 2007 

 
 

Die nachfolgenden Förderrichtlinien sollen die Jugendarbeit der anerkannten Jugendverbände und 
Jugendgruppen unterstützen. Die Förderung will dazu beitragen, dass junge Menschen ihre 
Persönlichkeit frei entfalten, ihre Interessen wahrnehmen und ihrer Verantwortung in Gesellschaft, 
Gemeinde und Staat gerecht werden. Auf die Förderung  besteht kein Rechtsanspruch; sie kann im 
Übrigen nur dann und so lange erfolgen, wie entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Bei 
der Gewährung von Zuschüssen wird eine angemessene Eigenleistung vorausgesetzt. 
 
 
 
Fördermaßnahmen Zuschuss Altersbegrenzung/ 

Fördervoraussetzungen 
Antrags- 
formulare 

Einzureichende 
Unterlagen 
nach 
Durchführung 
der Maßnahme 

Fahrt, Freizeit und 
Lager: Für Zeltlager, 
Wanderfahrten usw. 
mit mindestens einer 
Übernachtung; An- 
und Abfahrt wird als 
ein Tag gerechnet 

3,00 Euro pro 
Tag und Teil-
nehmer/in bis 
max. 14 Tage  
für max. 100 
Teilnehmer 

bis 25 Jahre; mindestens fünf 
Teilnehmer; Für je 10 
Jugendliche wird ein Betreuer 
gewährt. 
 
Bei gemischten Gruppen 
unter 10 Kindern werden 
bei Bedarf jeweils ein 
männ- und weiblicher 
Betreuer bezuschusst.**  

lt. Vordruck 
„Fahrt und 
Lager“ der 
Gemeinde 
Barßel 

unterzeichnete 
Teilnehmerliste 

Internationale 
Jugendbegegnung: 
Förderung für 
Jugendgruppen, für 
Schulen nur bei 
klassenübergreifende
n Veranstaltungen im 
In- u. Ausland – nur 
für Begegnungen mit 
mindestens zwei 
Übernachtungen; An- 
und Abfahrt wird als 
ein Tag gerechnet. 

Inland:  
3,00 Euro pro 
Tag und Teil-
nehmer/in bis 
max. 14 Tage  
für ausländische 
Gäste max. 40 
Personen 
Ausland:  
4,50 Euro pro 
Tag und 
deutsche(n) Teil- 
nehmer/in bis 
max. 14 Tage für 
max. 40 Personen 

12 – 25 Jahre; mindestens 
fünf Teilnehmer; Für je 10 
Jugendliche wird ein Betreuer 
gewährt. Ausrichtung auf 
Wechselseitigkeit; erwünschte 
Familienunterbringung; 
sporadische Treffen erfüllen 
nicht das Kriterium einer 
Jugendbegegnung 

lt. Vordruck 
„Fahrt und 
Lager“ der 
Gemeinde 
Barßel 

unterzeichnete 
Teilnehmerliste; 
Programmablauf 

 

** = Neu, Beschluss durch den VA am 04. Dezember 2006 
 



Fördermaßnahmen Zuschuss Altersbegrenzung/ 
Fördervoraussetzungen 

Antrags- 
formulare 

Einzureichende 
Unterlagen 
nach 
Durchführung 
der Maßnahme 

Aktionszuschuss 
Ferienpassaktion 
Gemeindejugendring 

lt. Haushalts- 
ansatz 

 
 
 
 

  

Gruppenleiterlehrg. 
und Fortbildung in 
der Jugendarbeit 
„Juleica“  

5,00 Euro pro 
Tag und Teil- 
nehmer; An- und 
Abfahrt vor/nach 
14.00 Uhr = 2,50 
Euro 

anerkannte Lehrgänge lt. Vordruck 
„Fahrt und 
Lager“ der 
Gemeinde 
Barßel 

Teilnehmerbe- 
scheingung – 
Liste; Anerken-
nungsbescheid 

Jugendarbeit zur 
Integration von 
jungen Aussiedlern 
und Ausländern 
 

Pauschal max. 
jährlich 250 Euro 
für Veranstal- 
tungen und Maß-
nahmen zur Inte- 
gration von Aus-
siedlern 

bis 21 Jahre  Auszahlung auf 
Einzelantrag mit 
Teilnehmerliste 

Zuschüsse für 
Jugendpflege in 
Musikvereinen 
 

5,00 Euro pro 
Jugendlicher; 
mindestens 
100,00 Euro 

bis 18 Jahre; Statistische 
Grundlage sind die Mel-
dungen bei Dachorganisa-
tionen 

formlos 
 
 
 

 

 
 
 
26676 Barßel, den 21. Januar 2007  
 
 
Gemeinde Barßel 
Der Bürgermeister 
 
 
Schulte 


